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UmNat UL 02.02.2023 

Vermerk App. - 5121 

Bebauungsplans XX-277a  

hier: Stellungnahme des Umwelt-und Naturschutzamtes Reinickendorf 

 

Die z.T. sehr umfangreichen Gutachten betrachten ein sehr großes Plangebiet. Diese sind für 

die weiteren Teilgebiete fortzuschreiben und die geänderten Passagen durch Änderungsver-

merke erkenntlich zu machen. 

 

1. Natur- und Artenschutz 

Die im Rahmen der erneuten Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Be-

lange am Bebauungsplan XX-277a zur Verfügung gestellten Unterlagen (Planzeichnung, 

textliche Festsetzung und Begründung, faunistisches Gutachten von 2021 und 2022 sowie 

ökologisches Ausgleichskonzept von 2022) wurden erneut geprüft. 

 

Gegen den B-Plan und den textlichen Festsetzungen gibt es keine grundsätzlichen Beden-

ken. Dennoch werden folgende Hinweise und Anmerkungen zu den im Rahmen der Beteili-

gung vorgelegten Unterlagen gegeben. 

 

Die im Begründungstext gemachten Aussagen zum Artenschutz sind teilweise rechtlich bzw. 

fachlich nicht korrekt. Ohne auf alle Aussagen im Einzelnen einzugehen, sollten hier doch die 

wichtigsten Punkte klargestellt werden. 

1. Als planungsrelevant gelten alle Brutvögel, nicht nur der Grünspecht und der Feld-

sperling, was fälschlicherweise in der Begründung u.a. auf S. 26 steht. Dies bedeutet, 

dass alle Vogelarten im Verfahren zu beachten sind, insb. bezüglich Ihrer Lebensstät-

ten gemäß § 44 Abs. 1 BNatSchG. 

2. Fledermausquartiere werden nicht stets im Verhältnis 1:1 ersetzt, wie auf S. 122 ver-

merkt ist, sondern laut der von der SenUMVK im Dezember 2020 herausgegeben 

„Anwendung artenschutzrechtlicher Vorschriften in planungs- und Genehmigungsver-

fahren nach BauGB“ mindestens im Verhältnis 1:5, was sich als Orientierungswert 

versteht. 

3. Die Aussage auf Seite 27 der Begründung, wonach durch die Festsetzung des Be-

bauungsplanentwurfes keine Verstöße gegen § 44 BNatSchG bewirkt werden, ist zu 

prüfen. 

Der Verbotstatbestand nach § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG tritt gemäß § 44 Abs. 5 

BNatSchG nur dann nicht ein, wenn die Funktion der Fortpflanzungs- und Ruhestät-

ten, z.B. durch Umsetzung von vorgezogenen CEF-Maßnahmen, ohne zeitlich-räumli-

chen Bruch erhalten bleiben kann. 
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Durch die bereits umgesetzten Bauvorhaben auf einzelne Baufelder des Plangebiets 

sind aber CEF-Maßnahmen für entfallene ganzjährig gesetzlich geschützte Fortpflan-

zungs- und Ruhestätten durch Abrisstätigkeiten und Fällungen bereits auf angren-

zende Baufelder geplant worden. Daher führt die Fortführung der geplanten Bebau-

ung, die wiederum mit neuen Fällungen und mit dem erneuten Wegfall gesetzlich ge-

schützter Fortpflanzungs- und Ruhestätten einhergeht, zu einer Kumulation von Ersatz-

maßnahmen im Plangebiet, deren fachlich korrekte Umsetzbarkeit ungewiss ist. Dies 

zeichnet sich bereits bei den Baufeldern WA 4 und WA 5 aus, deren Fällanträge Um-

Nat vorliegen und artenschutzrechtlich geprüft werden. 

Zudem haben Fällungen und Rodungen von Hecken und Gebüschen bereits zu einem 

Verlust an Ruhestätten geführt, in die sich die Tiere zur Wärmeregulierung, zur Rast, 

zum Schlaf oder zur sonstigen Erholung, als Versteck, zum Schutz oder als Unter-

schlupf für die Überwinterung zurückziehen. Dieser Verlust wird sich durch zukünftige 

Baumaßnahmen im Plangebiet noch verschärfen. Ein Ausweichen der betroffenen Ar-

ten auf benachbarte Gebiete ist zwar denkbar aber nicht abschließend geklärt wor-

den. Insbesondere ist der Besatz von benachbarten Revieren zum Plangebiet nicht in 

die Betrachtung eingeflossen. So muss die Aussage auf S. 27 der Begründung über 

die Ausweichmöglichkeiten von Individuen in die umliegenden Siedlungsgebiete rela-

tiviert werden. 

Ob die geplanten Nachpflanzungen von Bäumen und anderen Gehölzen den Verlust 

der Ruhestätten ausgleichen können, ist fraglich, zumal ein Gesamtkonzept für die 

wegen der Fällungen geforderten Ersatzpflanzungen noch fehlt. 

 

Zum vorliegenden B-Plan lässt sich daher aus arten- und naturschutzrechtlicher Sicht Fol-

gendes festhalten: 

1. Die Verlagerung der Planung von Ausgleichsmaßnahmen für verlorengegangene, 

ganzjährig gesetzlich geschützte Fortpflanzungs- und Ruhestätten auf Ebene der ein-

zelnen Bauvorhaben wird sich kumulativ negativ auf die Umsetzbarkeit von CEF-

Maßnahmen für die letzten Baufelder auswirken. Es ist daher damit zu rechnen, dass 

bei der Realisierung des B-Plans (insb. der letzten Baufelder) immer wieder Verbots-

tatbestände nach § 44 Abs. 1 BNatSchG ausgelöst werden, die nur über ein Aus-

nahme- oder gar ein Befreiungsverfahren überwunden werden können. Dadurch 

könnte die Realisierung der Planung zumindest verzögert, wenn nicht sogar verhin-

dert werden. 

Aus diesem Grund wurde bereits in der letzten Stellungnahme des Fachbereichs Na-

turschutz vom 20.12.2021 auf die Notwendigkeit hingewiesen, ein vorrausschauen-

des Ersatznistkasten- und Ersatzquartierskonzept für das komplette Plangebiet zu ent-

wickeln, was bisher nicht berücksichtigt wurde. 

2. Weiterhin bestehen Bedenken zum Ausgleich des Eingriffs in den satzungsgeschützten 

Baumbestand innerhalb des Plangebiets Bedenken, wie sie bereits in der letzten Stel-

lungnahme des Fachbereichs Naturschutz vom 20.12.2021 mitgeteilt wurden. Das 

ökologische Ausgleichskonzept zur Planung der Ersatzpflanzungen vom 30.11.2022 
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Sehr geehrte Damen und Herren, 

  

sie hatten bereits im Rahmen der erneuten Beteiligung der Behörden und Träger öffentlicher 

Belange mit Schreiben vom 24.11.2021 Gelegenheit, sich am Verfahren zu beteiligen. Da der 

Entwurf des Bebauungsplans nach der Beteiligung geändert wurde, geben wir Ihnen hiermit 

erneut den Entwurf zum o. a. Bebauungsplan gemäß § 4 Abs. 2 BauGB i. V. m. 

§ 4a Abs. 3 BauGB zur Kenntnis und bitten Sie um Stellungnahme. 

  

Zudem benachrichtige ich Sie gemäß § 3 Abs. 2 BauGB darüber, dass der 

Bebauungsplanentwurf XX-277a in der Zeit vom 04.01.2023 bis einschließlich 03.02.2023 

öffentlich ausliegt.  

Die erforderlichen Unterlagen sind auf der bezirklichen Homepage unter folgender Adresse 

abrufbar: 

https://www.berlin.de/ba-reinickendorf/politik-und-

verwaltung/aemter/stadtentwicklungsamt/stadtplanung-und-denkmalschutz/xx-277a-etoeb-

1264680.php 

Im Kapitel „V. Verfahren“ der Begründung sowie im Abwägungsvermerk zur erneuten 

Trägerbeteiligung können Sie den Umgang mit Ihrer Stellungnahme sowie die Auswirkungen auf 

den Bebauungsplan einsehen. 

Zweck der Stellungnahme ist es, der planaufstellenden Stelle die notwendigen Informationen für 

ein sachgerechtes und optimales Planungsergebnis zu verschaffen. Wir bitten Sie, die 

Stellungnahme zu begründen und die Rechtsgrundlagen anzugeben, damit der Inhalt für die 

Abwägung nachvollziehbar ist.  

Sollten Sie sich bis zum 03.02.2023 nicht zur Planung äußern, gehen wir davon aus, dass Ihre 

Belange nicht berührt werden. Nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen können 

unberücksichtigt bleiben. 

Sollten Sie Probleme beim Öffnen der Dateien haben oder eine andere Form der Beteiligung 
wünschen, setzen Sie sich bitte mit mir in Verbindung. 

  

  

Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 
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Telefonische Sprechzeiten: Dienstag & Freitag, 9 bis 12 Uhr und nach Vereinbarung 
 
Zahlungen bitte bargeldlos an die Landeshauptkasse Berlin: 
Berliner Sparkasse, IBAN: DE25100500000990007600, BIC: BELADEBEXXX 
 
elektronische Zugangsöffnung gemäß § 3a Absatz 1 VwVfG 




